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§145
Wer einem anderen die Schließung eines Vertrages an

trägt, ist an den Antrag gebunden, es sei denn, daß er die 
Gebundenheit ausgeschlossen hat.

§146
Der Antrag erlischt, wenn er dem Antragenden gegen

über abgelehnt oder wenn er nicht diesem gegenüber nach 
den §§ 147 bis 149 rechtzeitig angenommen wird.

§147
(1) Der einem Anwesenden gemachte Antrag kann nur 

sofort angenommen werden. Dies gilt auch von einem mit
tels Fernsprechers von Person zu Person gemachten Anträge.

(2) Der einem Abwesenden gemachte Antrag kann nur 
bis zu dem Zeitpunkt angenommen werden, in welchem der 
Antragende den Eingang der Antwort unter regelmäßigen 
Umständen erwarten darf.

§148
Hat der Antragende für die Annahme des Antrags eine 

Frist bestimmt, so kann die Annahme nur innerhalb der 
Frist erfolgen.

§149
Ist eine dem Antragenden verspätet zugegangene An

nahmeerklärung dergestalt abgesendet worden, daß sie bei 
regelmäßiger Beförderung ihm rechtzeitig zugegangen sein 
würde, und mußte der Antragende dies erkennen, so hat er 
die Verspätung dem Annehmenden unverzüglich nach dem 
Empfange der Erklärung anzuzeigen, sofern es nicht schon 
vorher geschehen ist. Verzögert er die Absendung der An
zeige, so gilt die Annahme als nicht verspätet.

§150
(1) Die verspätete Annahme eines Antrags gilt als neuer 

Antrag.
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